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I. Geltung und AGBs unserer Kunden  
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
2. Dem formularmäßigen Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit 
ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner (Kunde) sind nur 
gültig, wenn wir schriftlich ihrer Geltung zustimmen. Wenn unser Kunde damit nicht einverstanden ist, 
muss er uns unverzüglich schriftlich darauf hinweisen.  
 
II. Kaufvertrag 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
2. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn die Bestellung des Kunden durch uns schriftlich 
bestätigt wird oder wir mit der Ausführung begonnen haben.  
3. Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluß eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der 
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 
unverzüglich zurückerstattet.  
4. Für Software gelten die der Software beigefügten Lizenzbedingungen des jeweiligen Herstellers.  
 
III. Preise  
Alle Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, zzgl. Versandkosten-pauschale sowie 
der jeweils am Auslieferungstag gültigen Umsatzsteuer.  

 
IV. Zahlung, Verzug, Aufrechnung/Zurückbehaltung 
1. Der Kaufpreis sowie die Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes zur 
Zahlung fällig.  
2. Wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, kommt der Kunde ohne Mahnung 
sofort in Verzug, wenn er nicht termingerecht zahlt.  
3. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur 
Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Inverzugsetzung bedarf.  
4. Ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend ma-chen, wenn seine 
Ansprüche entweder unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind; ein Zurückbehaltungsrecht kann der 
Kunde nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 
Gewährleistungsansprüche berechtigen ihn nicht zur Leistungsverweigerung, es sei denn, daß es sich 
um Mängelrügen handelt, die von uns schriftlich anerkannt wurden.  
 
V. Lieferung, Liefertermine und Rücknahme 
1. Evtl. (Liefer-) Termine sind unverbindlich. Auslieferungstermine für die Übergabe an den Spediteur 
oder Frachtführer werden von uns gesondert schriftlich bestätigt oder in anderen Verei nbarungen 
schriftlich festgehalten und sind nur in diesen Fällen verbindlich.  
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VI. Untersuchungs- und Rügepflicht, Mängel  
1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Zu den 
offensichtlichen Mängeln gehören auch die Fälle, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe 
Menge geliefert wurde. Offensichtliche Mängel sind bei uns unverzüglich nach Ablieferung schriftlich 
zu rügen. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns unverzüglich nach dem 
Entdecken durch den Kunden gerügt werden. 
2. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
3. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der gelieferten Sache einschließlich der Handbücher 
und sonstiger Unterlagen verjähren bei neu hergestellten Sachen innerhalb eines Jahres ab 
Ablieferung der Sache. Die Behebung von Mängeln geschieht nach unserer Wahl durch Beseitigung 
eines Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).  
4. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Kunde nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns zwei Versuche zur 
Nachbesserung eingeräumt wurden, ohne daß der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die 
Nachbesserung und Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar 
verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine 
Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.  
5. Wir übernehmen nicht die Kosten der Nachbesseru ng, die entstanden sind, weil die gekaufte 
Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des Empfängers 
verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
der Sache.  
6. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt.  
 
VII. Haftung  
In allen Fällen der Haftung, also auch für Mängel, gelten die folgenden Beschrän-kungen:  
1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflicht verletzung aus, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder Garantien betreffen, oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.  
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen unserer 
Erfüllungsgehilfen. 
3. Für den Verlust von Daten haften wir, außer in dem vorgenannten umfang, nur, soweit der Kunde 
seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen, mindestens jedoch einmal täglich, in geeigneter 
Form sichert, damit diese mit vertretbarem Aufwand wieder hergestellt werden können. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt  
1. Sämtliche Lieferungen von uns erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum an der 
gelieferten Ware (Vorbehaltsware) geht erst bei vollständiger Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der 
Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus dem Vertragsverhältnis auf den 
Kunden über, bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel, bei deren vorbehaltloser Gutschrift.  
2. Ist der Kunde mit einer oder mehrerer Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine 
Zahlung ein oder ist über sein Vermögen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, darf der 
Kunde nicht mehr über die Vorbehaltsware verfügen.  

 
IX. Annullierungskosten  
Tritt der Kunde unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir, unbeschadet der 
Möglichkeit einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 20 % des Netto-
Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für 
entgangenen Gewinn fordern. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringen Schadens 
vorbehalten.  
 
X. Schriftformerfordernis und salvatorische Klausel  
1. Sämtliche vertragliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Das Schriftformerfordernis 
gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.  
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2. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Vertragspartner 
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die den 
mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Gleiches 
gilt für den Fall einer regelungsbedürftigen Lücke des Vertrages 
 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl  
1. Unsere Verpflichtungen sind in unseren Geschäftsräumen zu erfüllen, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist.  
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
ist Dortmund. 
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
  
pL coteam GmbH + Co KG , November 2003 
 


